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PERSONENFREIZÜGIGKEIT: 
NUR DIE SPITZE DES 
EISBERGES!
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Im kommenden Jahr werden die Schwei-
zer gleich über mehrere eidgenössische 
Volksinitiativen zum Thema Einwande-
rung befinden. Die Beweggründe und 
die Lösungen der Initianten sind unter-
schiedlich, doch alle Vorlagen zielen da-
raufhin, die Personenfreizügigkeit, die 
Einwanderung zu einem Selbstzweck 
macht, einzudämmen. Die Gegner der 
Initiativen malen den Teufel an die 
Wand: Die Annahme auch nur einer ein-
zigen der Vorlagen würde die bilateralen 
Verträge zwischen der Schweiz und der 
EU in Frage stellen, der Schweizer Wirt-
schaft schaden und zur Isolierung unse-
res Landes führen. Doch es geht in 
Wirklichkeit um viel mehr als um Wirt-
schaftliches. Die Personenfreizügigkeit 
bildet nämlich nur die Spitze eines ge-
waltigen, weltanschaulichen Eisbergs.

Hinter der Personenfreizügigkeit steckt 
der Gedanke einer totalen Mobilität, so-
zusagen eines Menschenrechts auf Mo-
bilität und Einwanderung. Diese Be-
hauptung mag beim ersten Blick überra-
schen, steht doch in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte nichts 
von einem solchen Recht. Die Erklärung 
nennt nur das Recht eines jeden Men-
schen «auf Freizügigkeit und freie Wahl 
seines Wohnsitzes innerhalb eines 
Staates» (Artikel 13.1.), «jedes Land, ein-
schliesslich seines eigenen, zu verlassen 
sowie in sein Land zurückzukehren» (Ar-

tikel 13.2.) und «in anderen Ländern vor 
Verfolgung Asyl zu suchen und zu ge-
niessen» (Artikel 14.1.). 

Wer aber meint, die Menschenrechte sei-
en einfach die in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte sowie in ähnli-
chen Erklärungen und Pakten verbriefte 
Rechte, der irrt: Die Menschenrechte 
sind mehr als nur das, sie sind im 
Wesentlichen eine Ideologie - eine Ideo-
logie der Abschaffung aller Unter-
schiede. Ausgangspunkt dieser Ideologie 
ist das Naturrechtspostulat, d.h. die 
Vorstellung, jeder Einzelne verfüge über 
«natürliche», angeborene Rechte. Diese 
Vorstellung findet im Artikel 1 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte ihren Niederschlag: «Alle Men-
schen sind frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren.» 

Artikel 2 präzisiert, «jeder hat Anspruch 
auf die in dieser Erklärung verkündeten 
Rechte und Freiheiten ohne irgendeine 
Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, 
Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, po-
litischer oder sonstiger Überzeugung, na-
tionaler oder sozialer Herkunft, nach 
Eigentum, Geburt oder sonstigen 
Umständen». Artikel 2 führt mit anderen 
Worten ein Recht auf Nichtdiskrimi-
nierung ein, das K. Peter Fritzsche  als 
die «Kernfrage» der Menschenrechte 
schlechthin bezeichnet (siehe K. Peter 



Fritzsche, Menschenrechte, Verlag 
Ferdinand Schöningh, Paderborn 2004, 
S. 110). Nicht die verbrieften Rechte, son-
dern das Gebot der Nichtdiskriminierung 
macht mit anderen Worten das Wesen der 
Menschenrechtsideologie aus. 

Die logische Folge dieses Gebots kann 
nur ein unersättliches Verlangen nach 
mehr Gleichheit und nach mehr 
Rechten sein, denn im Menschen-
rechtssystem wird jeder noch so kleine 
Unterschied als Skandal angesehen, 
den es aus der Welt zu schaffen gilt. So 
meint beispielsweise Pierre Bercis, der 
Gründer und Präsident des Vereins 
Nouveaux Droits de l'Homme (Neue 
Menschenrechte), die Menschenrechte 
seien vom einengenden Rahmen der 
Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte zu «befreien»: Die Erklärung soll 
nicht als abschliessender Katalog ver-
standen, sondern laufend um neue 
Rechte ergänzt werden (siehe Pierre 
Bercis, Libérer les droits de l'homme, 
Les Editions de l'Atelier, Paris 2000). Es 
überrascht deshalb nicht, dass die 
UNESCO die Auswanderungs- und 
Asylrechte als unvollständig und inef-
fektiv erachtet, solange sie nicht um ein 
Recht auf Einwanderung ergänzt wer-
den. Die UNESCO unterstützt dement-
sprechend die Einführung eines allge-
meinen Rechts auf Mobilität (siehe 
Antoine Pécoud und Paul de Guchteneire 
[Hg.], Migrations sans frontières. Essais 
sur la libre circulation des personnes, 
Editions UNESCO, Paris 2009). 

Diese Denkweise bildet, man ahnt es, die 
Grundlage für Parolen wie «Kein 
Mensch ist illegal». Die Menschen-
rechtsideologie hat aber noch weiterrei-

chende Folgen: Sie führt generell dazu, 
dass Gegebenheiten verneint werden. 
Man denke da nur an die Gendertheo-
rie, die behauptet, die Geschlechts-
identität sei keine biologische Gege-
benheit, sondern das Ergebnis eines 
von der Gesellschaft aufgezwungenen 
Lernprogramms. Männlichkeit und 
Weiblichkeit seien nichts Naturgege-
benes, sondern soziale Zwangsjacken, 
aus denen es die Menschen zu befreien 
gilt. Im selben Geist werden auch 
Begriffe wie «Volk», «Fremdheit» oder 
«Identität» als Sozialkonstrukte und 
Erfindungen abgetan.
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Man sieht: Die Personenfreizügigkeit ist 
ein Steinchen in einem weltanschauli-
chen Mosaik. Es geht deshalb nicht ein-
fach darum, ein paar Abstimmungen zu 
gewinnen, sondern ein globales Um-
denken zu bewirken, nicht nur in der 
Schweiz, sondern in ganz Europa. Um es 
mit Informatikbegriffen auszudrücken: 
Es muss europaweit in den Köpfen die 
«Software» ausgewechselt werden. 
Findet nur in einem oder in ganz wenigen 
Ländern der politische Wechsel statt, 
nach dem wir streben, besteht die Gefahr, 
dass dieses Land bzw. diese Handvoll 
von Ländern von der EU und anderen in-
ternationalen Institutionen unter Druck 
gesetzt werden. Wir sehen es am Beispiel 
Ungarns.

Statt Gleichheit wird Gleich-
macherei gefordert. Wer 
diese Entwicklungen 
kritisiert, wird zum Aussen-
seiter abgestempelt.
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Ob der erwähnte «Softwarewechsel» in 
der Schweiz stattfinden kann, ist eine of-
fene Frage. Wir werden 2014 sehen, ob 
die Schweizer bereit sind, einen Schritt 
in diese Richtung zu machen. Fest steht: 
In den letzten Jahrzehnten haben sie alle 
Volksinitiativen abgelehnt, die auf eine 
Beschränkung der Einwanderung zielten  
manchmal nur sehr knapp, aber dies än-
dert nichts am Endergebnis. 

Dazu kommt, dass die Systemträger alles 
daran setzen werden, einen Wechsel zu 
verhindern. Sie haben dabei leichtes 
Spiel: Sie besitzen ein beinahe absolutes 
weltanschauliches Monopol im Bil-
dungswesen und in den Medien, und ha-
ben ihre Ansichten im Völker- und 
Landesrecht verankert. Schule, Medien 
und Gesetz: Wer in diesen drei Bereichen 
am längeren Hebel sitzt, sichert sich die 
Deutungshoheit. Er kann heranwachsen-
de Generationen indoktrinieren, die Öf-
fentlichkeit in seinem Sinne beeinflussen 
und abweichende Meinungen unter 
Strafe stellen.

Wer den absoluten Gleichheitsge-
danken der Menschenrechtsideologie 
hinterfragt, wird schnell als «Feind 
der Menschheit» und als «Barbar» hin-
gestellt. Bedeutet aber jede Ab-
weichung vom Gleichheitsgedanken 
wirklich einen Schritt in die Barbarei? 
Wir dürfen uns nicht beirren lassen: Das 
Schlagwort «Menschenrechte oder Bar-
barei» dient der Einschüchterung des 
Gegners. Wer würde es denn wagen zu sa-
gen, er sei für die Barbarei? Dies käme ei-
nem politischen Selbstmord gleich. Und 
ginge am Wesentlichen vorbei: Gegen ei-
nen Rechtsschutzgedanken gibt es an 
sich nichts einzuwenden. 
Eine Frage bleibt aber legitim: Hat der 
Schutz von Rechten zwangsläufig in 
masslose Gleichmacherei zu münden? 
Es ist nämlich eine Sache, Rechte sichern 
zu wollen; und es ist eine andere, die 
Völker als Konstrukte abzutun, alle 
Menschen als beliebig austauschbare 
Atome anzusehen und Einwanderung 
zum Selbst-zweck ausarten zu lassen, 
mit allen einhergehenden negativen 
Folgen.

Bild: ZVG



DIE GESAMTBEVÖLKERUNG 
WÄCHST RASCH!
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Ende 2012 betrug die Gesamtbevöl-
kerung in der Schweiz erstmals mehr als 
8 Millionen Einwohner. Gegenüber den 
6,7 Millionen Einwohnern im Jahr 1990 
entspricht dies einer Zunahme von rund 
einem Fünftel. Auffallend ist, dass sich 
die Zunahme von Schweizer Bürgern ver-
hältnismässig marginal entwickelte 
(+9,7%). Bei der ständigen ausländi-
schen Bevölkerung stieg die Zunahme 
um über 65%! 
Dies spiegelt sich auch im Wanderungs-
saldo wider. Ende 2011 wanderten netto 
57'957 Ausländer in die Schweiz. 
Gleichzeitig verbuchte man bei Schwei-

zern einen negativen Wert, es wanderten 
also netto mehr Leute aus als ein, genau-
ergesagt 5'652. Die Bevölkerungsdichte 
der Schweiz beträgt mittlerweile 194 
Einwohner pro km², diejenige in Öster-
reich  einem vergleichbaren Gebirgsland  
nur 100 Einwohner pro km². Zahlreiche 
Gebiete in der Schweiz, wie beispiels-
weise das Mittelland, gehören schon heu-
te zu den am dichtestbesiedelten Re-
gionen Europas. Wegen den zunehmen-
den Bevölkerungszahlen werden bereits 
erste Auswirkungen sichtbar: Höhere 
Boden- und Mietpreise, steigende Bel-
astungen für die Infrastruktur.

Einwohner in der Schweiz
Quelle: BFS, Struktur der ständigen Wohnbevölkerung



ENTWICKLUNG DES 
AUSLÄNDERANTEILS
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Gemäss der «Verordnung über die Be-
grenzung der Zahl der Ausländer» um-
fasst die ständige ausländische Wohn-
bevölkerung die Jahresaufenthalter, die 
Niedergelassenen und die internationa-
len Funktionäre. Nicht enthalten sind die 
Personen aus dem Asylbereich (vorläu-
fig Aufgenommene, Asylsuchende).

Der Ausländeranteil nimmt seit Jahr-
zehnten kontinuierlich zu. Ende 2012 be-
trug die ständige ausländische Wohnbe-
völkerung gemäss Bundesamt für 
Statistik einen Stand von 1'869'696 
Personen. Dies entspricht einem Auslän-
deranteil von 23,3 Prozent. Markant ist 
die Veränderung zum Vorjahr. Insgesamt 
nahm die ständige ausländische Wohn-
bevölkerung um 3 Prozent zu, bzw. abso-
lut um 53'975 Personen.

Zwei von drei Ausländern in der Schweiz 
stammen aus EU- und EFTA-Staaten. 
Die grösste Zunahme weist hierbei die 
Ausländergruppe aus den beiden jüngs-
ten EU-Staaten Rumänien und Bulgarien 
aus. Gegenüber 2011 nahm die Zahl der 
Rumänen und Bulgaren in der Schweiz 
um 22,1 Prozent zu. Bei den anderen ost-
europäischen EU-Staaten betrug die 
Zunahme 15,6 Prozent, bei den „alten 
Mitgliedstaaten“ (EU-15) lediglich 3,5 
Prozent.

Die stärkste Zunahme gegenüber 2011 
lag bei der Gruppe der Kurzaufenthalter. 
Als Kurzaufenthalter sind Personen zu 
bestehen, welche maximal 12 Monate in 
der Schweiz leben. Dieser Bestand lag 
Ende 2012 bei 22'441 Personen, was eine 
Steigerung von 22,4 Prozent bedeutet. 

Entwicklung des Ausländeranteils, 1990-2012
Quelle: BFS, Bevölkerungsdaten im Zeitvergleich



Demgegenüber sank die Anzahl der regu-
lären Aufenthalter leicht um 0,2 Prozent 
auf 615'016 Personen.

Im kantonalen Vergleich stieg der 
Ausländeranteil am stärksten in Freiburg 
(+7,6%), sowie in Uri und Nidwalden (je 
+7,0%). Mit einem Plus von 0,5 Prozent 
ist die Zunahme in Appenzell Inner-
rhoden am geringsten.

Im internationalen Vergleich ist der 
Schweizerische Ausländeranteil von 
23,3 Prozent sehr hoch. Verglichen mit 
den Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union (EU) und der Europäischen Frei-
handelsassoziation (EFTA) liegt er im 
Durchschnitt mehr als doppelt so hoch.
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Bild: ZVG



HERKUNFT DER EINWANDERER
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Top 10 nach Staatsangehörigkeit
Mit Italien und Deutschland sind unsere 
beiden Nachbarländer auf den Spitzen-
plätzen, was die Herkunft der Einwan-
derer angeht. Ende 2012 lebten 294'359 
Italiener und 285'379 Deutsche in der 
Schweiz. Die drittgrösste Volksgruppe 
sind die Portugiesen mit 238'432 Per-
sonen. 

Mit Serbien, Kosovo und Mazedonien 
sind gleich drei Länder in den Top-Ten 
vertreten, welche früher Teilstaaten 
Jugoslawiens waren. Allein diese drei 
Balkan-Staaten stellen zusammen ge-
rechnet knapp 236'000 Personen.

Top 10 nach Staatsangehörigkeit
Quelle: BFM, Ausländerstatistik Ende Dezember 2012

#      Herkunftsland
01.   Italien
02.   Deutschland
03.   Portugal
04.   Frankreich
05.   Serbien
06.   Kosovo
07.   Spanien
08.   Türkei
09.   Mazedonien
10.   Grossbritannien

Personen
294’359
285’379
238’432
103’929
94’851
79’437
69’793
96’569
61’631
39’407
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Top 5 der Bestandeszunahmen und Bestandesabnahmen
Quelle: BFM, Ausländerstatistik Ende Dezember 2012

Top 5 der Bestandeszunahme und 
Bestandesabnahme
Der Vergleich zwischen 2011 und 2012 
bezüglich der Bestandeszunahme und 
Bestandesabnahme belegt, dass die 
Zahlen bei der Zunahme markant höher 
liegen als bei der Abnahme. Mit einem 
Plus von 14'261 Personen hat die Bevöl-
kerungsgruppe der Portugiesen im ver-
gangenen Jahr am stärksten zugenom-
men. Dahinter folgen Deutschland 
(+8'551) und Kosovo (+7'319). 

Bei der Abnahme weist Serbien die mar-
kanteste Zahl auf: -8'106. Neben Einbür-
gerungen und Rückkehr liegt dies insbe
sondere am Wechsel der Staatsange-

hörigkeit, wodurch bei Kosovo eine ent-
sprechend hohe Zunahme zu verzeich-
nen ist. Weitere Bestandesabnahmen ver-
zeichnen Kroatien (-995 Personen), Sri 
Lanka (-645) und die Türkei (-621).

Bei der Bevölkerungsbewegung lag die 
Einwanderungszahl (inkl. Umwandlung 
und Statuswechsel Ende 2012 bei 
143'783 Personen. Hinzu kommen 
19'645 Geburten. Ausgewandert sind 
65'858 Personen, 5'967 Ausländer sind 
verstorben und weitere 34'121 sind im 
2012 eingebürgert worden.



Die wichtigsten Einwanderungs-
gründe
Der wichtigste Einwanderungsgrund 
2003 war der Familiennachzug. Seit 
rund zehn Jahren sinkt dieser Anteil aber 
markant. So lag dieser Anteil im Jahr 
2012 noch bei 31,6 Prozent. 

Demgegenüber stieg der Anteil derjen-
igen Ausländer, welche aufgrund einer 
Erwerbstätigkeit in die Schweiz einwan-
derten, stark an. Dieser beträgt 49,2 
Prozent im Jahr 2003 lag dieser Wert 
noch bei 30,2 Prozent. Durch die Perso-
nenfreizügigkeit mit den EU-Staaten hat 
sich somit die Gewichtung 

Bei den Einwanderungsgründen massiv 
verschoben. In absoluten Zahlen gespro-
chen wanderten 45'379 Personen in 
Folge des Familiennachzugs in die 
Schweiz ein. 70'766 Ausländer aufgrund 
einer Erwerbstätigkeit. Die drittgrösste 
Gruppe stellen die 15'641 Menschen, 
welche für Aus- und Weiterbildungen in 
die Schweiz kommen. Eindrücklich ist 
ebenfalls, dass Ende 2012 5'945 Per-
sonen Ausländer ohne Erwerbstätigkeit 
waren, die in die Schweiz eingewandert 
sind. Weitere 4'297 Menschen waren 
anerkannte Flüchtlinge, bzw. Härtefälle.

Quelle: BFM

Einwanderungsgründe 2003

Einwanderungsgründe 2012
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EINBÜRGERUNGEN IN DER 
SCHWEIZ
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Hohe Einbürgerungszahlen
Im Jahr 2012 wurden insgesamt 35'056 
Personen eingebürgert. Dies entspricht 
etwa der Einwohnerzahl der Stadt 
Freiburg. Ebenso entspricht dies einem 
Anteil von ca. 2 Prozent der ständigen 
ausländischen Wohnbevölkerung. Nach 
mehreren Rekordjahren ist die Einbür-

gerungszahl wieder allmählich gesun-
ken, verharrt aber noch immer auf hohem 
Niveau. Zum Vergleich: Vor einem 
Vierteljahrhundert lag die Anzahl noch 
bei rund 7'500 Einbürgerungen. Heute 
werden also 4,5-mal mehr Leute einge-
bürgert als vor 25 Jahren.

Einbürgerungen in der Schweiz, 1988-2012
Quelle: BFM, Statistikdienst
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Top 10 nach Staatsangehörigkeit
Auch in der Top-Ten nach Herkunft der 
Neu-Eingebürgerten sind die Balkan-
staaten stark vertreten. Die Italiener bil-
deten im Jahr 2012 mit rund 12 Prozent 
die grösste Gruppe, danach folgen 
Serbien, Deutschland und das Kosovo. 
Grösste aussereuropäische Gruppe bil-
det die Türkei mit einem Anteil von 4,7 
Prozent.

Herkunft der Neu-Eingebürgerten
Quelle: BFM, Statistikdienst



Erwerb des Schweizer Bürgerrechts 
nach Art
2012 gab es 26'221 ordentliche Einbür-
gerungen. Gegenüber 1992 hat sich die-
ser Wert beinahe verfünffacht. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig. Insbe-
sondere wirken sich die am 1. Januar 
1992 in Kraft getretenen neuen Bestim-
mungen des Bürgerrechtsgesetzes we-
sentlich auf diesen Zuwachs aus. Durch 
diese Änderungen wurde ermöglicht, 
dass eine ordentlich eingebürgerte 
Person nicht mehr auf ihre frühere 
Staatsangehörigkeit verzichten muss.
Relativ stabil verhält sich die Anzahl er-
leichterter Einbürgerungen. Der generel-
le Trend zeigt auf, dass immer mehr or-
dentliche Einbürgerungsverfahren 

Durchgeführt werden. Dazu beigetragen 
hat nicht zuletzt die restriktive Stim-
mung in der Bevölkerung. Mehrere Ab-
stimmungsvorlagen, welche die erleich-
terte Einbürgerung von Secondos zum 
Ziel hatten, wurden an der Urne zum Teil 
wuchtig verworfen.
2012 wurden 117 Personen wieder ein-
gebürgert. Dies sind Personen, welche 
für den Erwerb einer ausländischen 
Staatsangehörigkeit aus dem Schweizer 
Bürgerrecht entlassen wurden und nun 
wieder Schweizer Bürger werden wol-
len. Da immer mehr Länder die doppelte 
Staatsangehörigkeit erlauben, sank diese 
Zahl stark.

Erwerb des Schweizer Bürgerrechts nach Art
Quelle: BFM, Statistikdienst
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Internationaler Vergleich
Die Behauptung, der hohe Ausländer-
anteil in der Schweiz sei Folge einer sehr 
restriktiven Einbürgerungspolitik, er-
weist sich in einem Vergleich mit ande-
ren Ländern als falsch. Gemessen an der 
Gesamtbevölkerung bürgert die Schweiz 
am meisten Leute ein - einzig der 
Kleinstaat Luxemburg weist eine höhere 
Quote aus.

Die Einbürgerungsquote in der Schweiz 
ist doppelt so hoch wie in Frankreich, 
und sogar dreimal höher als in Deutsch-
land. In Österreich, das eine ähnlich hohe 
Gesamtbevölkerung aufweist wie die 
Schweiz, beträgt die Einbürgerungs-
quote nicht einmal ein Fünftel gegenüber 
der Schweiz

15

Internationaler Vergleich der Einbürgerungsquoten
Quelle: Eurostat, Zahlenwerte 2011

Bild: ZVG



DER ASYLBEREICH
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Hohe Anzahl Asylgesuche im 2012
Im Jahr 2012 stellten 28'631 Personen 
ein Asylgesuch in der Schweiz. Dies wa-
ren 6'080 Gesuche mehr als im Vorjahr, 
was einen Anstieg um 27 Prozent bedeu-
tet. Es handelt sich dabei um den höch-
sten Wert seit 1999 (47'513 Gesuche).
Betrachten wir die Herkunftsländer, so 
kamen die meisten Gesuchsteller aus 
Eritrea. Gegenüber dem Vorjahr stieg die 
Gesuchszahl von Eritreern um 31,3 
Prozent auf 4'407 Anträge. Haupt-
ursache für diesen grossen Anstieg liegt 
im Familiennachzug. Im Jahr 2011 er-
hielten über 2'500 Eritreer in der 
Schweiz Asyl und holten ihre Ehepartner 
und Kinder in die Schweiz.
An zweiter Stelle lag Nigeria mit 2'746 
Asylgesuchen, eine Zunahme um 851 
Gesuche (+44,9%) gegenüber 2011. 
Ebenso wie bei den Nigerianern handelte 
es sich bei tunesischen Asylsuchenden 
(2012: 2'239 Gesuche) zu einem über-
wiegenden Teil um Personen, die aus ei-
nem anderen europäischen Staat in die 
Schweiz eingewandert sind.

Seit Ende 2009 können serbische, maze-
donische und montenegrinische Staats-
bürger und seit Ende 2010 auch albani-
sche und bosnische Staatsbürger ohne 
Visum in den Schengen-Raum einreisen. 
Wie schon in den Vorjahren machten 
auch 2012 mehrere tausend serbische, 
mazedonische und bosnische Staats-
bürger, in vielen Fällen Angehörige der 
Minderheit der Roma, von dieser Reise-
freiheit Gebrauch, um ein Asylgesuch in 
einem Schengen-Mitgliedstaat zu stel-
len. Die Schweiz war bis Ende Sommer 
2012 eines der bevorzugten Zielländer. 
Im August 2012 führte die Schweiz ein 
48h-Verfahren für diese Gruppe von 
Asylsuchenden ein und strich die Unter-
stützungsleistungen weiter. 
Die Zahl der Asylgesuche von Personen 
aus den betroffenen Staaten des West-
balkans sank in der Folge von 781 im Au-
gust auf weniger als 100 in den Monaten 
November und Dezember 2012.

Asylgesuche 2012 nach Nationen
Quelle: BFM, Asylstatistik 2012
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Nur 33% anerkannte Flüchtlinge
Von den 80'454 Personen, welche sich im 
Jahr 2012 im Asylbereich finden, waren 
gerade nur ein Drittel anerkannte Flücht-
linge. Ein fast gleich grosser Anteil 
Personen befinden sich als «vorläufig 
Aufgenommene» in der Schweiz. Im 
Jahr 2012 sind insgesamt 13'801 
Personen behördlich kontrolliert auf dem 
Luftweg aus der Schweiz ausgereist. Im 
Vergleich zum Jahr 2011 ist dies eine 
Zunahme um über 45% (2011: 9'461 
Ausreisen). 

Personen im Asylbereich nach Status
Quelle: BFM, Asylstatistik 2012

Die massive Zunahme lässt sich primär 
auf die gestiegenen Asylgesuche und den 
generell intensivierten Vollzugsprozess 
zurückführen. Zu Berücksichtigen ist 
auch die vermehrte selbstständige 
Ausreise von Personen aus visumsbe-
freiten, europäischen Staaten, vornehm-
lich aus Serbien, Mazedonien und 
Bosnien, deren Asylgesuche seit Mitte 
2012 in einem 48-Stunden-Verfahren be-
handelt werden.



Erstinstanzliche Erledigungen
2012 wurden 24'941 Asylgesuche ers-
tinstanzlich erledigt. An den effektiven 
Entscheiden (Gewährung, Ablehnung so-
wie Nichteintreten auf das Asylgesuch) 
gemessen, wurden nur bei 11,7 Prozent 
der Gesuche Asyl gewährt. Die höchste 
Quote von Asylgewährungen nach Na-
tionen entfällt auf Eritrea (64,4 Prozent).  
Es folgen: Türkei (36,7 Prozent) und 
Syrien (32,5 Prozent). 

Zu den Asylgewährungen werden nicht 
nur die erstinstanzlichen Entscheide, son-
dern auch positive Entscheide nach 
Wiedererwägungsgesuchen oder nach 
Beschwerden beim Bundesverwaltungs-
gericht gezählt.

Entscheide nach erstinstanzlicher Erledigung 2012
Quelle: BFM, Statistikdienst
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Übernahmegesuche gemäss Dublin-Abkommen
Quelle: BFM, Asylstatistik 2012

Das Dublin-Abkommen
Das Dublin Assoziierungsabkommen re-
gelt die Zuständigkeit eines bestimmten 
Dublin-Staates für die Durchführung des 
Asylverfahrens. Eine asylsuchende Per-
son soll nicht mehr die Möglichkeit ha-
ben, in einem anderen Dublin-Staat er-
neut ein Asylverfahren einzuleiten.

Die Schweiz hat im Jahr 2012 bei 11'029 
Per-sonen einen anderen Dublin-Staat 
um Übernahme ersucht, weil dieser Staat 
nach Auffassung der Schweiz für die 
Bearbeitung des Asylgesuchs zuständig 
war. Bei 9'328 Personen erklärte sich der 
ersuchte Dublin-Staat als zuständig und 

zur Übernahme bereit. 1'876 Gesuche 
wurden abgelehnt. 4'637 Personen konn-
ten dem zuständigen Dublin-Staat be-
reits auf dem Luft- oder Landweg über-
stellt werden.

Im gleichen Zeitraum wurden 2'342 
Asylgesuche anderer Dublin-Staaten zur 
Übernahme an die Schweiz gestellt. Bei 
1'186 Personen erklärte sich die Schweiz 
zu einer Übernahme bereit, bei 1'110 
Personen wurde die Zuständigkeit der 
Schweiz abgelehnt. 574 Personen wur-
den der Schweiz bereits überstellt.
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Kosten des Asylbereichs
Zwischen 2000 und 2010 betrugen die 
Ausgaben des Bundes für das Asylwesen 
insgesamt über 10,4 Milliarden Franken  
Rekord! Konnten während der Amtszeit 
von alt Bundesrat Christoph Blocher 
(2003-2007) die jährlichen Kosten um 
knapp einen Viertel gesenkt werden, stie

gen die Ausgaben seit der Übernahme 
des Justizdepartements durch Bundes-
rätin Eveline Widmer-Schlumpf und spä-
ter durch Bundesrätin Simonetta Som-
maruga wieder an und hat im vergange-
nen Jahr die Milliardengrenze erneut 
überschritten.

Ausgaben des Bundes für Sozialhilfe und Asylwesen; in Millionen Franken
Quelle: EFV, Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen, Bund
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Rechnen wir neben dem Bund auch die 
Ausgaben der Kantone und Gemeinden 
mit ein, so wurden im Jahr 2011 über 5,8 
Milliarden Franken aufgewendet. Zum 
Vergleich: Im Jahr 1990 betrugen die 
Ausgaben noch über 1,6 Milliarden 
Franken. Dies bedeutet eine Zunahme 
um über 362 Prozent innert zwanzig 
Jahren!

Ausgaben des Bundes für Sozialhilfe und Asylwesen; in Millionen Franken
Quelle: EFV, Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen, Bund, Kantone, Gemeinden
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Im Jahr 2012 wurde die Hälfte aller 
Delikte von Ausländern begangen. Ins-
besondere Diebstähle, Vergewalti-
gungen, Erpressungen und Freiheitsbe-
raubung gehen auf das Konto von aus-
ländischen Staatsbürgern. 

Somit stellt sich der hohe Anteil an 
Ausländern an der gesamten Wohnbe-
völkerung eine nicht zu verachtende 
Gefahr für die Sicherheit in der Schweiz 
dar. Auffallend ist, dass der Anteil von 
Ausländern ohne Wohnsitz in der 

Schweiz gestiegen ist. Betrug dieser 
Wert beim Gesamttotal aller Verstösse ge-
gen das Strafgesetzbuch im Jahr 2009 
noch 10,4 Prozent, so sind 2012 über 23 
Prozent der Beschuldigten Ausländer oh-
ne Wohnsitz in der Schweiz.

Zur Erklärung:
«Ausländer ohne Wohnsitz Schweiz» 
sind Kriminaltouristen.
«Ausländer mit Wohnsitz Schweiz» sind 
Niedergelassene, Saisoniers, Kurzauf-
enthalter und Asylbewerber.

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2012
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Einwanderung in das Sozialsystem
Von allen Sozialhilfeempfängern sind 45 
Prozent Ausländer, 55 Prozent sind 
Schweizer. Die Sozialhilfequote ist bei 
Ausländern somit dreimal höher als bei 
Schweizern: Sechs Prozent von ihnen le-
ben vom Staat; bei den Schweizern sind 
es zwei Prozent. Mit 14'796 Personen be-
zogen Serben, Montenegriner und Koso-
varen 2011 am meisten Sozialhilfe, ge-
folgt von Türen und den Portugiesen. Bei 
Personen aus afrikanischen Staaten be-
trägt die Sozialhilfequote teilweise bis zu 
50 Prozent.

Entwicklung des Mietpreises
Quelle: LIK, Stichtag jeweils Februar

Entwicklung der Mietpreise
Die steigende Zahl von Zuwanderer hat 
auch Auswirkungen auf den Wohnungs-
markt und die Mietpreise. Bis zur Ein-
führung der Bilateralen II im Jahr 2004 
blieben die durchschnittlichen Mietprei-
se für 4- und 5-Zimmer-Wohnungen weit

gehend konstant. In den Folgejahren bis 
heute sind die Mieten jedoch deutlich 
stärker angestiegen. So betrug die Miet-
preiserhöhung zwischen Februar 2003 
und Februar 2013 rund 15,6 Prozent.

Sozailhilfeempfänger nach Bürgerrecht
Quelle: Blick.ch

Quelle: blick.ch
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Die Einwanderung muss wieder eigen-
ständig geregelt werden
Durch das Freizügigkeitsabkommen 
(FZA) mit der Europäischen Union (EU) 
kann die Schweiz ihre Einwanderungs-
politik nur noch bedingt steuern. Es ist da-
her wichtig, dass die Schweiz die Per-
sonenfreizügigkeit weitgehend ein-
schränkt und mit der EU dieses Dossier 
neu aushandelt. 

Aus völkerrechtlichen Gründen ist nicht 
jede Einwanderungskategorie beein-
fluss- und steuerbar - so zum Beispiel die 
Aufnahme echter Flüchtlinge. Die steu-
erbare Einwanderung hat sich aber an 
den Interessen des Landes zu orientieren. 
Dies ist das legitime Recht jedes souver-
änen Staates.

Die Zunahme der Gesamtbevölke-
rung muss gebremst werden
Unser Land gehört zu den am dichtestbe-
siedelten Staaten der Erde. Die Einwan-
derung der vergangenen Jahre hat unsere 
Infrastruktur an ihre Grenzen gebracht. 

Die vielgepriesene Sicherung unseres 
Rentensystems wird durch die Einwan-
derung nicht ermöglicht. Auch Einwan-
derer werden älter und entsprechend ren-
tenberechtigt. Die Entwicklung der Ge-
samtbevölkerung muss deshalb stärker 
beachtet werden.

Nur gut qualifizierte ausländische Ar-
beitskräfte zulassen
Die Zulassung von gut qualifizierten 
Arbeitskräften ist gegenüber jenen ohne 
Ausbildung zu bevorzugen. Mit der 
Personenfreizügigkeit sind nicht nur gut 
qualifizierte Menschen in die Schweiz 
eingewandert, sondern auch viele mit ei-
nem schlechten Ausbildungsstand. Die 
Rekrutierung von ausländischen Fach-
kräften muss branchenspezifisch defi-
niert werden. 

Familiennachzug auf völkerrechtli-
ches Minimum beschränken
Der Familiennachzug muss auf ein völ-
kerrechtliches Minimum beschränkt wer-
den. Wenn immer möglich, sollen Kinder 

Bild: ZVG
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nur bis zu einem Alter von zwölf Jahren 
nachgezogen werden, sodass sie noch 
mindestens fünf Jahre der obligatori-
schen Schulzeit in der Schweiz absolvie-
ren müssen.

Diese Massnahmen würden eine frühzei-
tige und bessere Integration gewährleis-
ten und könnten vermeiden, dass junge 
Erwachsene wegen mangelnden Schul- 
und Sprachkenntnissen arbeitslos wer-
den oder Sozialhilfe beanspruchen.

Einbürgerungen sollen eine erfolgreiche 
Integration voraussetzen. Dies bedeutet 
gute Kenntnisse der Sprache, des politi-
schen Systems der Schweiz und der 
Landesbräuche und Sitten. Ebenso ist es 
wichtig, dass Einbürgerungswillige kei-
ne Verbrechen begangen haben oder von 
der Sozialhilfe abhängig sind.

Asylgesetz restriktiv anwenden
In der Schweiz herrscht ein breiter 
Konsens darüber, dass echte Flüchtlinge 
jederzeit aufgenommen werden müssen. 
Die Fortführung dieser langjährigen, hu-
manitären Tradition setzt aber die konse-
quente und dauerhafte Anwendung der 
gesetzlichen Grundlagen voraus.

Heute mangelt es vor allem am Vollzug 
unserer Gesetze. Insbesondere sind 
Asylsuchende, welche ein rechtsstaatli-
ches Verfahren durchlaufen haben und 
deren Gesuch abgelehnt worden ist, auch 
in ihr Herkunftsland zurück zu führen. 

Dies scheitert jedoch vielfach an fehlen-
den Identitätspapieren sowie an man-
gelnder Kooperation des Asylsuchen-
den. Es drängen sich daher folgende 
Massnahmen auf, welche sich vor allem 
im Vollzugsbereich auswirken:

Einrichtung von Rückführungszentren 
mit strenger Präsenzpflicht, in denen 
sich Asylsuchende und Ausländer ohne 
Aufenthaltsbewilligung aufzuhalten ha-
ben. Dies vor allem, wenn sie straffällig 
werden, sich renitent verhalten oder bei 
der Papierbeschaffung und Identitätsab-
klärung nicht mit den schweizerischen 
Behörden zusammen arbeiten oder ar-
beiten wollen.

Die Einstellung jeglicher Unterstützung  
insbesondere Entwicklungshilfe (ausge-
nommen humanitäre Direkthilfe)  an 
Staaten, die sich bei der Rückführung ih-
rer Bürgerinnen und Bürger nicht koope-
rativ verhalten (Beschaffung von Doku-
menten, Ersatzdokumenten, Identitäts-
abklärungen, Einreiseerlaubnis und ähn-
liches).
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Vorname / Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Telefon / Fax

E-Mail-Adresse

Politische Mandate, Parteizugehörigkeit, Bemerkungen

Das PIKOM hat sich zum Ziel gesetzt, die Öffentlichkeit über die wahren Fakten und 
Entwicklungen im Bereich der Ausländerpolitik zu informieren. Der Jahresbeitrag ist auf 65 
Franken festgelegt. Gönner und Sympathisanten sind in der Höhe der Zuwendungen frei. Die 
Namen der Mitglieder werden nicht publiziert.

Jetzt Mitglied werden beim 
parteiunabhängigen Informationskomitee

WER WIR SIND

Das PIKOM ist ein Verein gemäss Artikel 
60 ff. ZGB. Der Verein bezweckt, mittels 
Inseraten, Broschüren oder anderen 
Aktionen auf die politische Meinungs-
bildung in der Schweiz Einfluss zu nehmen. 

Wir wollen eine massvolle, den Interessen 
des Landes dienende Zuwanderungs- und 
Ausländerpolitik! Helfen Sie uns dabei und 
werden Sie Mitglied, Gönner oder Sympa-
thisant!

Vielen Dank für Ihr Engagement!

Ihr PIKOM, das parteiunabhängige Infor-
mationskomiteeBild: ZVG
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PIKOM
Parteiunabhängiges
Informationskomitee 
5000 Aarau

Bitte
frankieren

Auf www.pikom.ch informieren wir Sie 
regelmässig über  Entwicklungen in den 
Bereichen der Migration, der Ausländer-
kriminalität und der Islamisierung. 
Zudem erscheint viermal jährlich unser 
Bulletin «PIKOM INFO», das unseren 
Mitgliedern per Post zugestellt wird.

Mit einer Spende auf PC 60-76254-9 
oder Ihrer Mitgliedschaft ermöglichen 
Sie uns weitere Aktivitäten. Herzlichen 
Dank für Ihre Unterstützung!

PIKOM - DIE TUN WAS!

PIKOM, 5000 Aarau
E-Mail: info@pikom.ch
www.pikom.ch

Thomas Fuchs, Präsident
Telefon: 079 302 10 09
Telefax: 031 981 39 82www.pikom.ch
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